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RS OGH 1989/1/16 Bkd88/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1989

Norm

DSt 1872 §2 A

DSt 1872 §2 C4

DSt 1872 §2 H

RL-BA 1977 §3

Rechtssatz

Eine mangelhafte Kanzleiführung, durch welche die Klientel betro9en ist, stellt regelmäßig eine

Berufsp;ichtenverletzung dar, wogegen ein gravierender Verstoß gegen gesetzliche und vertragliche P;ichten des

Rechtsanwaltes in seinem privaten Bereich als Verstoß gegen Ehre und Ansehen des Rechtsanwalts zu beurteilen ist.
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